
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie • Bernhard-Weiß-Str. 6 • 10178 Berlin 
U + S Alexanderplatz   
post@senbjf.berlin.de • www.berlin.de/sen/bjf 

Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie  

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie • Bernhard-Weiß-Str. 6 • 10178 Berlin

An alle Schulleitungen im Land Berlin 

nachrichtlich: 
Bezirksstadträtinnen und -räte für Bildung 
Bezirkliche Gesundheitsämter 
(Regionale) Schulaufsichten der SenBJF 

Geschäftszeichen (bitte angeben) 
II C 1 Fa 
Maria Faust 

Tel. +49 30 90227 5050 
Zentrale +49 30 90227 5050 

Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin 

29.03.2022 

Schutz- und Hygienemaßnahmen an Schulen ab dem 1. April 2022 

Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, 

wir möchten Sie hiermit darüber informieren, welche Schutz- und Hygienemaßnahmen vorbe-
haltlich des Erlasses der entsprechenden rechtlichen Regelungen ab dem 1. April an Berliner 
Schulen gelten werden. 

Nach derzeitigem Stand sind ab dem 1. April lediglich die Basisschutzmaßnahmen gemäß 
§ 28a Absatz 7 des Infektionsschutzgesetzes des Bundes zulässig. Für Schulen bedeutet dies, 
dass lediglich eine Testpflicht zulässig ist. Die Testpflicht an Berliner Schulen wird daher bis 
auf Weiteres bestehen bleiben. Ab dem 1. April gilt die Testpflicht auch für geimpfte und 
genesene Personen. Dies betrifft sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte, 
weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des pädagogischen Personals und sonstige an der 
Schule tätige Personen. Aufgrund der noch immer hohen Fallzahlen und der Tatsache, 
dass außer der Testpflicht sämtliche Schutz- und Hygienemaßnahmen an Schulen entfallen, 
hat sich die Bildungsverwaltung für diese Regelung entschieden. Wir bitten Sie, diese 
Neuerung umge-hend an die Schulgemeinschaft zu kommunizieren.

Ansonsten wird die Ausgestaltung der Testpflicht weitestgehend unverändert bestehen blei-
ben. Das bedeutet: 

uweczech
Hervorheben

uweczech
Hervorheben



Seite 2 von 4 

 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des pädagogischen Personals und sonstige an der Schule tätige Personen unterliegen 
der Testpflicht.

 Es wird bis auf Weiteres dreimal wöchentlich getestet. Sofern die Testfrequenz geän-
dert wird, informieren wir Sie durch ein Schulschreiben.

 Schülerinnen und Schüler erfüllen die Testpflicht durch beobachtete Selbsttestung in 
der Schule oder durch Nachweis, dass eine Testung von einem Leistungserbringer nach
§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung (z.B. Teststellen, Arztpraxen, Zahnarzt-
praxen, Apotheken) durchgeführt wurde und das Testergebnis negativ war.

 Lehrkräfte, weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des pädagogischen Personals und 
sonstige an der Schule tätige Personen erfüllen die Testpflicht durch beobachtete 
Selbsttestung in der Schule oder durch Nachweis, dass eine Testung von einem Leis-
tungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung (z.B. Teststellen, 
Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Apotheken) durchgeführt wurde und das Testergebnis ne-
gativ war. Personen, die an der Schule tätig und geimpft oder genesen sind, dürfen 
sich auch Zuhause und ohne Aufsicht testen. Sie müssen in diesem Fall das negative 
Testergebnis schriftlich oder elektronisch gegenüber der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter bestätigen.

 Prüfungskandidatinnen und -kandidaten sind – wie im vergangenen Schuljahr – von 
der Testpflicht ausgenommen. Dies gilt auch für die Teilnahme an Nichtschülerprüfun-
gen. Prüfungskandidatinnen und -kandidaten sind dennoch aufgefordert, sich vor der 
jeweiligen Prüfung in der Schule oder in einer Teststelle freiwillig zu testen. Die Schulen 
sind angehalten, hierzu Testmöglichkeiten vor Ort anzubieten. Das Durchführen eines 
Tests ist jedoch keine Voraussetzung für die Teilnahme an einer Prüfung. Sofern ein in 
der Schule oder in einer Teststelle durchgeführter Selbsttest positiv ausfällt, ist die Prü-
fungskandidatin/der Prüfungskandidat von der Teilnahme an der Prüfung entschuldigt. 
Die Vorgaben der Musterhygienepläne zur Durchführung von Prüfungen gelten ab dem
1. April nicht mehr. Sofern möglich ist es jedoch empfehlenswert, Schutzmaßnahmen, 
wie etwa das Einhalten des Mindestabstands, weiterhin aufrechtzuerhalten.

 Für schulexterne Personen (z.B. Eltern) gilt weiterhin bei folgenden schulischen 
Zusammenkünften eine 3G-Regel:

o Teilnahme an Gremiensitzungen
o Teilnahme an Elternversammlungen, Elterngesprächen und weiteren terminier-

ten Vor-Ort-Besuchen
o Teilnahme an schulischen Veranstaltungen 
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Das bedeutet, dass schulexterne Personen geimpft, genesen oder getestet sein müs-
sen, um an diesen Zusammenkünften teilnehmen zu können. 

Die Regelung, die besagt, dass Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule und außer-
halb der Ferienzeiten als getestet gelten, wenn sie ihren gültigen Schülerausweis vorlegen, 
wird voraussichtlich beibehalten werden. 

Auf Grund der bundesgesetzlichen Vorgaben gilt darüber hinaus: 

Die Maskenpflicht fällt ab dem 1. April in allen Schulen und Jahrgangsstufen weg. Seitens 
der SenBJF wird weiterhin dringend empfohlen, eine Medizinische Maske zu tragen. 

Eine Verpflichtung dazu besteht aber nicht, sodass Sanktionen für Personen, die keine Ge-
sichtsmaske tragen wollen, unzulässig sind. Eine Maskenpflicht darf auch nicht durch Be-
schluss der Schulkonferenz, beispielsweise im Rahmen der Hausordnung, festgelegt werden, 
weil es an einer bundesgesetzlichen Grundlage für diesen Grundrechtseingriff fehlt. 

Die Musterhygienepläne treten mit Ablauf des 31. März außer Kraft. Sämtliche darin gere-
gelte Maßgaben gelten also ab dem 1. April nicht mehr. Das bedeutet beispielsweise, dass, 
bis auf die Testpflicht, keine Auflagen für den Unterricht, für schulische Veranstaltungen oder 
Elternabende mehr bestehen. 

Der Stufenplan tritt mit Ablauf des 31. März außer Kraft. Somit erfolgt keine Zuordnung der 
Schulen in die Stufen mehr. Es finden allerdings weiterhin regelmäßige Gespräche zwischen 
regionalen Schulaufsichten und den Gesundheitsämtern statt. Hier werden das aktuelle Infek-
tionsgeschehen und eventuell notwendige Maßnahmen an den Schulen besprochen. 

Da ab dem 1. April außer der Testpflicht keine Schutz- und Hygienemaßnahmen an Schulen 
mehr zulässig sein werden, wird die 2. Schul-Hygiene-Verordnung an diesem Tage ersatzlos 
außer Kraft treten. Die schulische Testpflicht wird dann in der neuen landesweiten „Basis-
schutzmaßnahmenverordnung“ geregelt sein.  

Wir bitten Sie, die Schulgemeinschaft in geeigneter Weise über die Neuerungen zu informie-
ren.  

Uns ist bewusst, dass die ab dem 1. April geltenden Regelungen von einigen Kolleginnen und 
Kollegen durchaus mit Sorge betrachtet werden. Daher ist es uns wichtig Ihnen mitzuteilen, 
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dass das Infektionsgeschehen an den Schulen auch weiterhin engmaschig beobachtet 
und gemeinsam mit den Gesundheitsämtern evaluiert wird. Die Anordnung von 
individuellen Schutzmaßnahmen ist auch zukünftig durch die Gesundheitsämter möglich, 
soweit dies erfor-derlich ist. Wir wissen zudem, dass die Testpflicht eine gute und wirksame 
Maßnahme ist, In-fektionen mit dem Coronavirus zu entdecken und somit Ansteckungen 
zu begrenzen. Auch durch das freiwillige Tragen von Masken können wir weiterhin sowohl 
uns selbst als auch an-dere vor einer Infektion schützen. Darüber hinaus kann auch der 
weitere Betrieb der Luftreini-gungsgeräte zur Aufrechterhaltung des Infektionsschutzes 
beitragen. Die Anschaffung weite-rer Geräte wird wie geplant fortgesetzt. 

Wir danken Ihnen für Ihr Engagement und Ihre Bereitschaft, die sich immer wieder ändernden 
Umstände anzunehmen und die geltenden Maßnahmen umzusetzen. Wir bitten Sie, unseren 
Dank auch an das gesamte Kollegium weiterzugeben. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Christian Blume 
Leiter der Abteilung I 

Thomas Duveneck 
Leiter der Abteilung II 

Mirko Salchow 
Leiter der Abteilung IV 




